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Dezernat Ländliche Entwicklung, Bodenordnung 
- Flurbereinigungsbehörde Postfach 
59817 Arnsberg 
 
Dienstgebäude: 
Hermelsbacher Weg 15 
57072 Siegen 
 
Tel. 02931/82-5594 
 Siegen, den 11.01.2024 
 
 
Flurbereinigungsverfahren Altena/Neuenrade I 
Az.: 33.03.21.03/60905001 
 
 
I. 4. Änderungsbeschluss 
 
Die Bezirksregierung hat als Flurbereinigungsbe-
hörde beschlossen: 
 
1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 

20.10.2009 und durch die Änderungsbeschlüsse 
vom 08.12.2011, 04.12.2017 und 21.08.2023 
festgestellte Flurbereinigungsgebiet wird gem. § 
8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) 
in der zurzeit gültigen Fassung wie folgt geändert: 
 
Zum Flurbereinigungsgebiet werden die nachste-
hend aufgeführten Grundstücke zugezogen und 
auch insoweit die Flurbereinigung angeordnet: 
 
Regierungsbezirk Arnsberg 
Märkischer Kreis 
Stadt Neuenrade 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Neuenrade 1 18, 82 und 182 

 
2. Das geänderte Flurbereinigungsgebiet hat nun-

mehr eine Größe von 176 ha und ist auf der als 
Anlage zu diesem Beschluss genommenen Ge-
bietskarte dargestellt. 
 

3. Der Beschluss ist im Internet der Bezirksregie-
rung Arnsberg wie folgt einzusehen: 
https://www.bra.nrw.de/-2249 
 

4. Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zu-
gezogenen Grundstücke werden Teilnehmer der 
durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 
20.10.2009 gebildeten Teilnehmergemeinschaft. 
 

5. Für das ganze nunmehr geänderte Flurbereini-
gungsgebiet gelten bis zur Unanfechtbarkeit des 
Flurbereinigungsplanes Einschränkungen in der 
Nutzung der Grundstücke gem. § 34 FlurbG. 
 
 

 
5.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne 

Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur 
Änderungen vorgenommen werden, die zum ord-
nungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 
Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 
 

5.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, 
Hangterrassen und ähnliche Anlagen dürfen nur 
mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde er-
richtet, hergestellt, wesentlich verändert oder be-
seitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG). 
 

5.3 Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, 
Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in Aus-
nahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, 
insbesondere des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde besei-
tigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 FlurbG). 
 

5.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungs-
gemäßen Bewirtschaftung übersteigen, bedürfen 
der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 
85 Nr. 5 FlurbG). 
 

5.5 Sind entgegen der Anordnungen zu 5.1 und 5.2 
Änderungen vorgenommen oder Anlagen herge-
stellt oder beseitigt worden, so können sie im 
Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt blei-
ben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den 
früheren Zustand gem. § 137 FlurbG wiederher-
stellen lassen, wenn dieses der Flurbereinigung 
dienlich ist (§ 34 Abs. 2 FlurbG). Sind Eingriffe 
entgegen der Anordnungen zu 5.3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde 
Ersatzpflanzungen auf Kosten der Beteiligten an-
ordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). Sind Holzeinschläge 
entgegen der Anordnung zu 5.4 vorgenommen 
worden, so kann die Flurbereinigungsbehörde 
anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt 
hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach 
den Weisungen der Forstaufsichtsbehörde wie-
der ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 
85 Nr. 6 FlurbG). 
 

5.6 Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Zif-
fer 5.2, 5.3 und 5.4 dieses Beschlusses sind Ord-
nungswidrigkeiten und können mit einer Geld-
buße bis zu 1.000,00 € für den einzelnen Fall ge-
ahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 des 
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG – in 
der zurzeit gültigen Fassung). Unter Umständen 
kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt wer-
den (§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Ge-
genstände eingezogen werden, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 
FlurbG). 
 
Die Bußgeldbestimmungen anderer gesetzlicher 
Bestimmungen bleiben unberührt. 
 

Gründe 
 
Das o. g. Flurbereinigungsverfahren, das gem. § 86 
Abs. 1 und 4 FlurbG eingeleitet worden ist, hat u. a. 
den Zweck, agrarstrukturelle Mängel zu beheben und 
 



 

74 

die forstwirtschaftlichen Verhältnisse durch Erschlie-
ßung und Zusammenlegung zu verbessern und eine 
einfachere Bewirtschaftung zu erreichen. 
Die Voraussetzungen für die Änderung des Flurbe-
reinigungsgebietes liegen vor. Bei den Grundstü-
cken, die zum Verfahrensgebiet zugezogen werden, 
handelt es sich um Flurstücke, die zur rechtlichen Er-
schließung eines Grundstücks mit einem Wegerecht 
belastet werden müssen. 
Die von der Zuziehung betroffenen Bereiche sind 
nach Art, Lage und Nutzung geeignet, dem v. g. 
Zweck zu dienen. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Änderungsbeschluss können Sie in-
nerhalb eines Monats Widerspruch bei der Bezirks-
regierung Arnsberg erheben. 
 
II. Weitere öffentliche Bekanntmachung 
 
Nachrichtlich wird bekanntgegeben, dass das Flurbe-
reinigungsgebiet durch den nachfolgend genannten 
bereits erfolgten und bestandskräftigen Änderungs-
beschluss vor Erlass des o. g. Änderungsbeschlus-
ses erweitert wurde und dieser auch insoweit den An-
ordnungen nach Nr. 5 unterliegt: 
 
Regierungsbezirk Arnsberg 
Märkischer Kreis 
Stadt Werdohl 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Werdohl 8 221 und 223 

 
III. Anmeldung unbekannter Rechte an den nach 

Nr. I.1 und II. zugezogenen Grundstücken 
 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich 
sind, aber zur Beteiligung am Zusammenlegungsver-
fahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter 
Veröffentlichung dieses Beschlusses bei der Flurbe-
reinigungsbehörde anzumelden. Zu diesen Rechten 
gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an 
Grundstücken oder Rechte an solchen Rechten so-
wie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nut-
zung von Grundstücken berechtigen, oder die Nut-
zung von Grundstücken beschränken. 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der 
Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der Flur-
bereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuwei-
sen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein 
Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte erst nach 
Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nach-
gewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die 
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gem. 
§ 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss 
nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor der 
Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso ge-
gen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegen-
über die Frist durch Bekanntmachung des Verwal-
tungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird. 

Hinweis zum Datenschutz: 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener 
Daten im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens 
können auf der Internetseite der Bezirksregierung 
Arnsberg eingesehen werden unter: 
https://www.bra.nrw.de/-357 
 
 

Im Auftrag 
gez. Wyneken, RVD’in 
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Haushaltsplan 
_________________________ 

 
Haushaltssatzung 

 
Aufgrund der 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. 
NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Balve mit Be-
schluss vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung 
erlassen. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der 
die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden vo-
raussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen 
Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan (Werte in EUR) 

 
 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 30.686.880 

dem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 

 
31.735.803 

abzüglich globaler Minderaufwand 310.000 

somit auf 31.425.803 

 
im Finanzplan (Werte in EUR) 
 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 28.099.270 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit 29.859.330 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

4.429.280 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit 

8.247.400 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 

0 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 661.080 

 
Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergeb-
nisplan gem. § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in 
den folgenden Teilplänen abgebildet: 
 

Teilplan 060202, Teilplan 160101 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen werden nicht veranlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt. 
 

§ 4 
 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf-
grund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Er-
gebnisplan wird auf 738.923 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi-
cherung in Anspruch genommen werden dürfen, 
wird auf 

10.000.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt: 
 

Hebesätze 2024 

1.1 Grundsteuer für die land- und 
 forstwirtschaftlichen Betriebe 
 (Grundsteuer A) auf 

 
 
395 

1.2 Grundsteuer für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 

 
675 

2. Gewerbesteuer auf 480 

 
§ 7 

 
Rechtsfolgen der kW- und ku- Vermerke 
 
1.) Soweit im Stellenplan für Beamte und Tariflich 

Beschäftigte der Vermerk „künftig wegfallend" 
(kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen 
dieser Besoldungs- und Entgeltgruppe nicht mehr 
besetzt werden. 

 
2.) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzu-

wandeln" (ku) angebracht ist, sind diese Stellen 
nach dem Ausscheidendes jetzigen Stelleninha-
bers in Stellen niedrigerer Entgeltgruppen umzu-
wandeln. 

 
§ 8 

 
Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Er-
träge und Aufwendungen in den Produktbereichen 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt auch 
für die Einzahlungen und Auszahlungen sowie für die 
Personal- und Versorgungszahlungen, nicht jedoch 
für Investitionsmaßnahmen. 
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§ 9 
 
Erheblich im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO 
NRW ist ein Betrag in Höhe von 5 v.H. der Gesamt-
aufwendungen des Ergebnisplanes bzw. der Ge-
samtauszahlungen des Finanzplanes 
 

§ 10 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO 
NRW als nicht erheblich, wenn sie 
 
a) auf gesetzlichen oder tariflichen Verpflichtungen 

beruhen, 
 

b) zur Verwendung zweckgebundener Erträge und 
Einzahlungen erforderlich sind, 
 

c) sich auf innere Verrechnungen beziehen, 
 

d) in sonstigen Fällen 25.000 nicht übersteigen. 
 
Als nicht erheblich gelten grundsätzlich alle Mehrauf-
wendungen, die keine Auszahlungen zur Folge ha-
ben, wie z. B. interne Verrechnungen, Zuführung zu 
Rückstellungen und Abschreibungen. 
 
Balve, den 13.12.2023 
 
 
gez. gez. 
Hubertus Mühling Hans-Jürgen Karthaus 
(Bürgermeister) (Stadtkämmerer) 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anla-
gen für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 
80 Abs. 5 GO dem Landrat als untere staatliche Ver-
waltungsbehörde in Lüdenscheid mit Schreiben vom 
22.122023 angezeigt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme ab dem 
29.012024 bis zum Ende der Auslegung des Jahres-
abschlusses montags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr 
und von 14.30 Uhr bis 17.00 Uhr sowie dienstags bis 
freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr im Rathaus der 
Stadt Balve, Widukindplatz 1, Zimmer 23, öffentlich 
aus und ist unter der Adresse www.balve.de im In-
ternet verfügbar. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss 
vorher beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Balve, den 22.01.2024 
 

 
 
 
 
 
 

Fischereigenossenschaft Altena (Westf.) 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 

 

  
 Geschäftsführerin Lisa Pflüger 

Stadt Altena 
Lüdenscheider Straße 22, 58762 Altena 
Tel.: 02352 209-328 

  

 
Einladung der Mitglieder der Fischereigenossen-
schaft Altena (Westf.) zur Genossenschaftsver-
sammlung am Do. 15.02.2024 um 17:30 Uhr im 
Haus Lennestein, Werdohler Straße 15, 
58762 Altena (Westf.) 
 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung Niederschrift der Genossen-

schaftsversammlung am 14.12.2023 
3. Bericht des Geschäftsführers zum Kassenab-

schluss 31.12.2023 
4. Bericht des Geschäftsführers zu den Vorbereitun-

gen für die Auskehr 2022 – 2024 im Januar 2025 
5. Bericht der Kassenprüfer zum Jahresabschluss 

für 2023 
6. Entlastung des Vorstandes und des Geschäfts-

führers 
7. Wahlen Vorstand 
8. Wahlen Kassenprüfer 
9. Maßnahmen zur Förderung der Satzungszwecke 

der Fischereigenossenschaft 
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10. Verschiedenes 
 

58762 Altena, 25.01.2024 
 
 
Pflüger Beckmerhagen 
Geschäftsführerin Vorsitzender 
 Fischereigenossenschaft 
 Altena (Westf.) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Neuenrade Neuenrade, 25.01.2024 
 

Bekanntmachung 
 

Am Mittwoch, 7. Februar 2024 um 17:00 Uhr, 
findet im Großen Sitzungssaal des Rathauses, 

Alte Burg 1, 58809 Neuenrade eine Sitzung 
des Rates der Stadt Neuenrade 

statt. 
 

T a g e s o r d n u n g 
 

Öffentlicher Teil 
 

1. Anerkennung der Niederschrift über den öffentli-
chen Teil der Sitzung des Rates der Stadt Neu-
enrade vom 12.12.2023 
 

2. Bericht über die Erledigung der Beschlüsse aus 
dem öffentlichen Teil der Sitzung des Rates der 
Stadt Neuenrade vom 12.12.2023 
 

3. Anträge zur Tagesordnung 
 

4. Einwohnerfragestunde 
 

5. Anfragen und Mitteilungen 
 

6. Bestellung von Vertretern in Unternehmen oder 
Einrichtungen nach § 113 GO NRW 
hier: Bestellung eines Vertreters für die Mitglie-
 derversammlung der Musikschule Lenne-
 tal e. V., Werdohl 
 

7. Heimatförderprogramm 2023-2027 hier: Heimat-
Preis 2024 
 

8. Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2024 
 

9. Einwohnerfragestunde 

Nichtöffentlicher Teil 
 

10. Anerkennung der Niederschrift über den nichtöf-
fentlichen Teil der Sitzung des Rates der Stadt 
Neuenrade vom 12.12.2023 
 

11. Bericht über die Erledigung der Beschlüsse aus 
dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Rates 
der Stadt Neuenrade vom 12.12.2023 
 

12. Anträge zur Tagesordnung 
 

13. Anfragen und Mitteilungen 
 

14. Veröffentlichung von Beschlüssen 
 
Zu dieser Sitzung lade ich die Bevölkerung hiermit 
herzlich ein. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Antonius Wiesemann 
Bürgermeister 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auf der 
Homepage der Stadt Neuenrade unter www.neuen-
rade.de aufgerufen werden.  
 
 
 
 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Halver 
 
17. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Halver 
hier: Bekanntmachung der Genehmigung der 
 Flächennutzungsplanänderung und In-
 krafttreten gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetz-
 buch (BauGB) in der Fassung der Be-
 kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 
 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
 Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
 221) 
 
Der Rat der Stadt Halver hat am 11.12.2023 die 17. 
Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die da-
zugehörige Begründung vom 02.11.2023 beschlos-
sen. 
 
Ziel der 17. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Halver ist die Aufhebung der im 
Flächennutzungsplan dargestellten „Konzentrations-
zone für Standorte von Windenergieanlagen “ und 
der mit der Darstellung verknüpften Ausschlusswir-
kung für das verbleibende Stadtgebiet von Halver. 
 
 



 

79 

Mit Verfügung vom 18.01.2024, Az. 35.02.33.01-
008/2023-003, hat die Bezirksregierung Arnsberg 
die 17. Flächennutzungsplanänderung gemäß § 6 
Abs. 1 BauGB genehmigt. 
 
Diese Genehmigung wird hiermit öffentlich bekannt-
gemacht. 
 
Geltungsbereich der 17. Änderung des Flächennut-
zungsplanes 
Die Stadt Halver erstreckt sich auf einer Fläche von 
ca. 77,2 km² (ca. 7.723 ha). 

Die 17. Änderung des FNP bezweckt die Aufhebung 
der Steuerung von im Außenbereich privilegierten 
Windenergieanlagen auf Grundlage von § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB. 
Geltungsbereich der 17.Änderung des FNP ist daher 
das gesamte Stadtgebiet, Steuerungswirkung nach 
§ 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB entfaltet die Planung je-
doch nur in den Bereichen des Stadtgebietes, in de-
nen Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB unter Berücksichtigung des BauGB-AG 
NRW privilegiert zulässig sind. 
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Die genehmigte 17. Änderung des Flächennutzungs-
planes, die dazugehörige Begründung vom 
02.11.2023 sowie die zusammenfassende Erklärung 
können im Verwaltungsgebäude Von-Vincke-Str. 26, 
58553 Halver, während der Dienststunden ab dem 
Tag der Bekanntmachung von jedermann eingese-
hen werden. Über den Inhalt wird auf Verlangen Aus-
kunft erteilt. 
 
Die vorgenannten Unterlagen werden zudem im In-
ternet auf der Seite der Stadt Halver (www.halver.de) 
unter der Rubrik „Bauleitplanung“ zur Einsichtnahme 
bereitgestellt. 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die 17. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit dem Tag dieser Be-
kanntmachung wirksam. 
 

H I N W E I S E 
 
a) Es wird darauf hingewiesen, dass Entschädi-

gungsberechtigte nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB Entschädigungen verlangen können, 
wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichne-
ten Vermögensnachteile eingetreten sind und 
dass sie die Fälligkeit ihrer Ansprüche dadurch 

herbeiführen können, dass sie die Leistung die-
ser Entschädigung schriftlich bei dem Entschädi-
gungspflichtigen beantragen. Die Leistung dieser 
Entschädigung ist schriftlich beim Bürgermeister 
der Stadt Halver, Postfach 14 53, 58544 Halver, 
zu beantragen. Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlö-
schen die Entschädigungsansprüche, wenn nicht 
innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des Kalen-
derjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB 
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird. 
 

b) Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 beachtli-

che Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften und 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und 
 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel 
der Abwägung, unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung 
dieser Flächennutzungsplanänderung und
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dieses Bebauungsplanes schriftlich gegen-
über der Stadt Halver unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 

c) Nach § 7 Absatz 6 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen kann eine Verletzung 
von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung beim Zustandekommen dieser 
Beschlüsse nach Ablauf von sechs Monaten seit 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt o-

der ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden, 
 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vor-
her beanstandet oder 
 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegen-
über der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Halver, 25.01.2024 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Michael Brosch 
(Michael Brosch) 
 
 
 
 
 

 
 
Änderung der Satzung für den Sparkassenzweck-
verband Kierspe-Meinerzhagen vom 21. Septem-
ber 2023 
 
Aufgrund der §§ 7, 9 und 20 des Gesetzes über kom-
munale Gemeinschaftsarbeit in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NW S. 
621/SGV. NW 202) in der z. Z. geltenden Fassung, 
in Verbindung mit § 15 Abs. 1 der Satzung für den 
Sparkassenzweckverband Kierspe-Meinerzhagen 
(veröffentlicht im Amtsblatt des Märkischen Kreises 
Nr. 35 vom 22. August 2003) hat die Verbandsver-
sammlung des Sparkassenzweckverbandes der 
Städte Kierspe und Meinerzhagen am 21. September 
2023 die nachstehende Änderung der Satzung für 
den Sparkassenzweckverband Kierspe-Meinerzha-
gen beschlossen: 

 
1. § 8 Abs. 3 

 
Wird ersatzlos gestrichen 
 

2. § 9 Abs. 3 
 

Wird ersatzlos gestrichen 
 
Die vorstehende Satzungsänderung für den Spar-
kassenzweckverband Kierspe-Meinerzhagen wird 
hiermit gemäß § 11 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit 
§ 20 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit (GkG NRW) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 01.10.1979 (GV NRW S. 621 / 
SGV NRW 202), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
13.04.2022 (GV NRW S. 490), öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Der Landrat als untere staatliche 
Verwaltungsbehörde 
- Lüdenscheid - 
 
 
In Vertretung Lüdenscheid, den 25.01.2024 
 
 
gez. 
Dienstel-Kümper  
Kreisdirektorin  
 
 
 
 
 

 
STADT MEINERZHAGEN 
Der Bürgermeister 
 
 25.01.2024 
 

Bekanntmachung 
 

der Stadt Meinerzhagen 
 
Am 05.02.2024, 17:00 Uhr, findet in den Sitzungsräu-
men 1 - 3 des Rathausgebäudes 1, Bahnhofstraße 
15, Meinerzhagen, eine Sitzung des Rates statt, zu 
der jedermann Zutritt hat. 
 

P r o g r a m m 
 
A) Stunde der Öffentlichkeit 
 
B) Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 
 
1. Sitzungsniederschrift Nr. 23 vom 27.11.2023 
 
2. Sitzungsniederschrift Nr. 24 vom 11.12.2023 

 
3. Verabschiedung Ratsherr Kai Krause 
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4. Verpflichtung neues Ratsmitglied 
 
5. Neubesetzung von Ausschüssen und Gremien 

hier: Nachbenennung durch die FDP-Fraktion 
 
6. Zustimmung zur Anmeldung eines Interessenbe-

kundungsverfahrens des Märkischen Kreises für 
Angebote zur Unterstützung des regionalen Fin-
dungsprozesses für einen Nationalpark "Ebbege-
birge". 

 
7. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 
 
8. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 

nebst Anlagen 
Beschluss gem. § 80 Abs. 4 GO NRW 

 
9. Beteiligungsbericht der Stadt Meinerzhagen 2019 
 
10. Beteiligungsbericht der Stadt Meinerzhagen 2020 
 
11. Schulnamensänderung der Städtischen Sekun-

darschule Meinerzhagen 
 
12. 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 "Bam-

berg" der Stadt Meinerzhagen 
hier: Aufstellungsbeschluss 

 
13. Bebauungsplan Nr. 82 "An der Kirche" der Stadt 

Meinerzhagen 
hier: Aufstellungsbeschluss 

 
14. Bekanntgaben und Anfragen 

 
C) Stunde der Öffentlichkeit 
 
D) Tagesordnung 
 

Nichtöffentliche Sitzung 
 
15. Sitzungsniederschrift Nr. 23 vom 27.11.2023 

 
16. Sitzungsniederschrift Nr. 24 vom 11.12.2023 
 
17. Bekanntgaben und Anfragen 
 
Diese Bekanntmachung kann auch unter www.mei-
nerzhagen.de eingesehen werden. 
 
Meinerzhagen, 25.01.2024 
 
 
gez. 
Nesselrath 
 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Halver 
 
26. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Halver (Bereich Oeckinghausen) 
hier: Bekanntmachung der Verfahrenseinstel-

lung der Flächennutzungsplanänderung 
gemäß § 1 Abs. 8 i. V. m. § 2 Abs. 1 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I. S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
221) 

 
Der Rat der Stadt Halver hat in seiner Sitzung am 
25.09.2023 folgenden Beschluss gefasst: Das Ver-
fahren zur 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 
wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Absatz 8 
BauGB eingestellt. 
Zuvor hatte der Rat der Stadt Halver in seiner öffent-
lichen Sitzung am 13.12.2021 gemäß § 2 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) be-
schlossen: 

1. Das Verfahren zur Änderung des Flächennut-
zungsplanes für das aus dem in der Sitzung 
vorgelegten Lageplan zu ersehende Gebiet 
wird gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 1 Ab-
satz 8 BauGB eingeleitet. 

2. Die Änderung erhält die Bezeichnung: 
„Flächennutzungsplan der Stadt Halver, 26. 
Änderung “. 

3. Die Grenzen des Geltungsbereiches der 26. 
Änderung werden gemäß dem vorliegenden 
Plan beschlossen. 

4. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 
3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wird durchgeführt. 
Auf die Durchführung einer Bürgerversamm-
lung wird verzichtet. 

Dieser Beschluss wurde am 26.01.2022 ortsüblich 
bekannt gemacht. 
 
Ziel der 26. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Halver war die Änderung eines kleinen, im 
rechtswirksamen Flächennutzungsplan als Fläche 
für die Landwirtschaft dargestellten Bereichs in eine 
gewerbliche Baufläche für eine im Gewerbegebiet 
ansässige Firma und ihre Erweiterung. Ein Ände-
rungserfordernis ist nun nicht mehr gegeben, da die 
Fläche für die Betriebserweiterung nicht mehr erfor-
derlich war. Das Verfahren wurde daher eingestellt 
und der Aufstellungsbeschluss aufgehoben. Die 
städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes 
wurde dadurch nicht beeinträchtigt. 
 
Der ursprünglich vorgesehene räumliche Geltungs-
bereich der 26. Änderung des Flächennutzungspla-
nes wurde im Norden durch die Kruppstraße, im Os-
ten durch die L 868, im Süden durch gewerblich ge-
nutzte Flächen sowie leerstehende Wohnhäuser und 
im Westen durch eine Waldfläche begrenzt. 
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Der Beschluss des Rates der Stadt Halver vom 
25.09.2023 über die Einstellung des Verfahrens und 
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 1 
Abs. 8 i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. 
 
Halver, 25.01.2024 
 
 
Der Bürgermeister 
 
gez. Michael Brosch 
(Michael Brosch) 
 
 
 

 
 
Bekanntmachung der Stadt Menden (Sauerland) 

 
Vollmachtsverzeichnis der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung „Immobilienservice Menden“ 
der Stadt Menden (Sauerland) 
 
Gemäß § 3 der Eigenbetriebsverordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) vom 
16.11.2004 (Artikel 16 des Gesetzes über ein Neues 
Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im 
Land Nordrhein-Westfalen vom 16.11.2004) in Ver-
bindung mit §§ 64, 74 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 und ge-
mäß § 9 der Betriebssatzung für die eigenbetriebs-
ähnliche Einrichtung „Immobilienservice Menden“ 
vom 14.12.2021 -jeweils in der zurzeit gültigen Fas-
sung- ist für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
„Immobilienservice Menden“ der Kreis der Vertre-
tungsberechtigten und der Beauftragten sowie der 
Umfang ihrer Vertretungsbefugnis öffentlich bekannt 
zu machen. 
 
Die Stadt Menden (Sauerland) hat folgende Perso-
nen beauftragt und bevollmächtigt innerhalb ihrer je-
weiligen Dienstbereiche als Beschäftigte der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienservice 
Menden“ in folgendem Umfang tätig zu werden: 
 
a) Begründung von Verpflichtungen aufgrund von 

Verträgen, die eine Lieferung oder Leistung zum 
Gegenstand haben: 

 
unbeschränkt: Herr Markus Majewski, Frau Iris Rapp, 
Frau Britta Schnabel. 
 
bis einschließlich 25.000,00 Euro netto: Frau Annette 
Brenk-Exarcheas, Frau Inga Gütler, Frau Katharina 
Neuhaus, Frau Sheila Karen Silva Santos, Frau 
Duygu Turan, Herr Gerald Vogel, Herr Stefan Wüst-
hoff. 
 
bis einschließlich 10.000,00 Euro netto: Frau Martina 
Falk, Herr Matthias Killing, Frau Natascha König-Fild-
haut, Herr Thomas Lohse, Frau Larissa Lubbe, Frau 
Jelena Menzel, Herr Ralf Reich, Herr Meinolf Runte. 

bis einschließlich 500,00 Euro netto: Frau Stephanie 
Behme, Herr Hubert Bode, Herr Volker Bode, Herr 
Dirk Brinkmann, Herr Peter Bürmann, Herr Patric 
Drees, Herr Udo Fehlberg, Herr Ralf Friedrich, Herr 
Harald Gardiner, Herr Jörg Hagedorn, Herr Markus 
Huder, Herr Peter Hünnies, Herr Christian Janßen, 
Herr Frank Jungbluth, Frau Manuela Klahold, Herr 
Jürgen Nowak, Herr Otto Philipson, Herr Kevin 
Roberts, Herr Stephan Schnadt, Herr Mario Schoo, 
Herr Alexander Sorch, Herr Sebastian Stange, Herr 
Daniel Stebbe, Herr Helmut Vogelsang. 
 
b) Begründung von Verpflichtungen aufgrund von 

Verträgen, die eine Bauleistung zum Gegenstand 
haben: 

 
unbeschränkt: Herr Markus Majewski, Frau Iris Rapp, 
Frau Britta Schnabel. 
 
bis einschließlich 25.000,00 Euro netto: Frau Annette 
Brenk-Exarcheas, Frau Inga Gütler, Frau Katharina 
Neuhaus, Frau Sheila Karen Silva Santos, Frau 
Duygu Turan, Herr Gerald Vogel, Herr Stefan Wüst-
hoff. 
 
bis einschließlich 15.000,00 Euro netto: Herr 
Matthias Killing, Frau Natascha König-Fildhaut, Herr 
Thomas Lohse, Frau Larissa Lubbe, Frau Jelena 
Menzel, Herr Ralf Reich, Herr Meinolf Runte. 
 
c) Begründung von Verpflichtungen von Verträgen, 

die Leistungen von Ingenieuren/Architekten ge-
mäß HOAI oder Inhalte, die eine Gebührenpflicht 
gemäß Vermessungsgebührenverordnung NRW 
zum Gegenstand haben: 

 
unbeschränkt: Herr Markus Majewski, Frau Iris Rapp, 
Frau Britta Schnabel. 
 
bis einschließlich 25.000,00 Euro netto: Frau Annette 
Brenk-Exarcheas, Frau Inga Gütler, Frau Katharina 
Neuhaus, Frau Sheila Karen Silva Santos, Frau 
Duygu Turan, Herr Gerald Vogel, Herr Stefan Wüst-
hoff. 
 
Das Vollmachtsverzeichnis tritt zum 01.01.2024 in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Vollmachtsverzeichnis 
vom 19.09.2023 außer Kraft. 
 
Das vorstehende Vollmachtsverzeichnis wird hiermit 
gemäß § 9 Abs. 4 der Betriebssatzung für die eigen-
betriebsähnliche Einrichtung „Immobilienservice 
Menden“ vom 14.12.2021 öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Menden, den 25.01.2024 
 
gez. 
Martin Niehage 
 
Betriebsleiter 
Immobilienservice Menden 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Menden 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
https://www.stadtverwaltung-menden.de/aktuelle-
beteiligungsverfahren/ veröffentlicht.
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Bekanntmachung des Beschlusses des Rates 
der Stadt Menden (Sauerland) über die 

Feststellung des Jahresabschlusses der 
Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 

Immobilienservice Menden (ISM) für das 
Wirtschaftsjahr 2022 

 
Gem. § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses und La-

geberichtes der Eigenbetriebsähnlichen Ein-
richtung Immobilienservice Menden (ISM) für 
das Wirtschaftsjahr 2022 

 
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) nimmt das Er-
gebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2022 des ISM zu Kenntnis. Er stellt gemäß § 5 
lit. b der Betriebssatzung für die eigenbetriebsähnli-
che Einrichtung ISM den Jahresabschluss des ISM 
zum 31.12.2022 in der im Prüfbericht enthaltenen 
Fassung und den Lagebericht fest. 
 
Zugleich beschließt er gemäß § 5 lit. b der Betriebs-
satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
ISM, den Jahresüberschuss in Höhe von (+) 
460.043,21 Euro der Ausgleichsrücklage zuzuführen. 
 
Der Rat der Stadt Menden (Sauerland) beschließt ge-
mäß § 5 lit. b der Betriebssatzung für die eigenbe-
triebsähnliche Einrichtung ISM, dem Betriebsaus-
schuss für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Im-
mobilienservice Menden (ISM) und Stadtentwässe-
rung Menden (SEM) für den Jahresabschluss 2022 
Entlastung zu erteilen. 
 
2. Bestätigungsvermerk der Gemeindeprü-

fungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) 
 
Am 1.1.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterent-
wicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanage-
ments für Gemeinden und Gemeindeverbände im 
Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunal-
rechtlicher Vorschriften (2. NKFWG NRW) in Kraft 
getreten, wodurch sich u.a. für Eigenbetriebe und ei-
genbetriebsähnliche Einrichtungen relevante Ände-
rungen der Gemeindeordnung für das Land NRW 
(GO NRW) ergeben haben. 
 
Insbesondere kann nun gem. § 103 Abs. 2 GO NRW 
„die Betriebsleitung mit der Durchführung der Jahres-
abschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprü-
fungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung 
durch den Betriebsausschuss beauftragen. Wird die 
Buchführung des Eigenbetriebs nach den für Ge-
meinden geltenden Vorschriften geführt, so kann ab-
weichend dazu auch die örtliche Rechnungsprüfung 
mit der Prüfung nach Absatz 1 beauftragt werden.“ 

Mit der Aufhebung des § 106 GO NRW entfällt somit 
der bisherige Grundsatz, dass die Eigenbetriebe von 
der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) zu 
prüfen sind; die bislang erforderlichen Abstimmun-
gen mit der GPA NRW im Hinblick auf die Beauftra-
gung eines anderen Abschlussprüfers erübrigen 
sich. 
 
3. Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 5 JAP 

DVO 
 
Der Jahresabschluss mit dem Lagebericht für das 
Wirtschaftsjahr 2022 sind bis zur Feststellung des fol-
genden Jahresabschlusses öffentlich ausgelegt und 
können ab sofort im Rathaus (Ansprechpartner: Frau 
Rapp, Zimmer B 330), Neumarkt 5, 58706 Menden 
(Sauerland), während der Öffnungszeiten von mon-
tags bis freitags von 8:15 bis 12:30 Uhr, donnerstags 
zusätzlich 14:30 bis 17:30 Uhr eingesehen werden. 
 
4. Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende Veröffentlichung wird unter Hinweis auf 
den § 3 Abs. 5 der Verordnung über die Durchfüh-
rung der Jahresabschlussprüfung bei Eigenbetrieben 
und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP DVO) 
bekannt gemacht. 
 
Menden, den 25. Januar 2024 
 
 
Immobilienservice Menden (ISM) 
Eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Menden 
Betriebsleiter 
 
gez. 
Martin Niehage 
 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
https://www.stadtverwaltung-menden.de/aktuelle-
beteiligungsverfahren/ veröffentlicht. 
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Bekanntmachung 
 

19. Sitzung des Rates der Stadt Kierspe 
 
Am 06.02.2024, 17:00 Uhr, findet im Ratssaal der 
Stadt Kierspe, Springerweg 21, 58566 Kierspe, die 
19. Sitzung des Rates der Stadt Kierspe statt. 
 
Tagesordnung: 
 
1. Öffentlicher Teil 

 
1.1. Erste Stunde der Öffentlichkeit/Einwohnerfra-

gestunde 
 

1.2. Sachstandsbericht bzw. Bericht über die Aus-
führung von Beschlüssen 
 

1.3. Aktuelle Verkehrssituation in Kierspe 
 

1.4. Antrag der UWG-Fraktion, 
eingegangen am 09.01.2024; 521/11 
Verkehrslenkende Maßnahmen 
auf der B237 (Kölner Str.) und der 
L528 (Friedrich-Ebert-Str.) 
 

1.5. Antrag der FWG-Fraktion, 
eingegangen am 11.01.2024; 533/11 
Kastrations- und Kennzeichnungspflicht 
von Katzen 
 

1.6. Umbesetzung von Ausschüssen 520/11 
 

1.7. Umbesetzung des Ausschusses 
Demografie, Soziales und Familie 529/11 
 

1.8. Bestellung der allgemeinen Vertretung 
des Bürgermeisters 530/11 
 

1.9. Haushaltssatzung mit Anlagen 
für das Haushaltsjahr 2024 532/11 
 

1.10. Satzung über die Festsetzung von 
Elternbeiträgen für die Teilnahme an 517/11 
außerunterrichtlichen Angeboten im 
Rahmen der offenen Ganztagsschule 
im Primarbereich der Stadt Kierspe 
(Elternbeitragssatzung OGS); 
1. Änderungssatzung 
 

1.11. GPA - Überörtliche Prüfung der 
Stadt Kierspe 2022/2023 516/11 
 

1.12. Ermächtigungsübertragung 2023 
gemäß § 22 Abs. 1, 2 und 3 KomHVO 527/11 
 

1.13. Weitere Planung Bebauungsplan 
„Bordinghausen/Asternweg“ 512/11 
 

1.14. Satzungsbeschluss 8. Änderung 
des Bebauungsplanes 0167/7 
-35- "An der Thingslinde" 513/11

 
1.15. Satzungsbeschluss vorhabenbezogener 

Bebauungsplan Nr. 31 
"Freiflächensolaranlage Grünenbaum" 518/11 
 

1.16. Abfallbeseitigung 528/11 
 

1.17. Mitteilungen 
 

1.18. Anfragen 
 

1.19. Zweite Stunde der Öffentlichkeit/Einwohnerfra-
gestunde 
 

2. Nichtöffentlicher Teil 
 

2.1. Sachstandsbericht bzw. Bericht über die Aus-
führung von Beschlüssen 
 

2.2. Personalangelegenheiten 
 

2.3. Beteiligungsangelegenheiten 
 

2.4. Grundstücksangelegenheiten 
 

2.5. Mitteilungen 
 

2.6. Anfragen 
 

2.7. Aufhebung der Schweigepflicht 
 
Kierspe, 23.01.2024 
 
 
In Vertretung 
Dorette Vormann-Berg 
Allgemeine Vertreterin 
 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch über 
das Internet, Homepage des Stadt Kierspe, unter 
www.kierspe.de (Rathaus > Verwaltung > Bekannt-
machungen) eingesehen werden. 
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Entwurf der Haushaltssatzung und Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung 
 

1. 
 

Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Lüdenscheid 
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 

 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) 
geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Lüdenscheid mit Beschluss vom XX.XX.2024 folgende Haushaltssatzung 
erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Lüden-
scheid voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und 
zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
  
 
im Ergebnisplan mit 

2024 2025 

 dem Gesamtbetrag der Erträge auf 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 
 

301.245.337 €
330.098.654 €

302.261.738 € 
337.483.260 € 

im Finanzplan mit 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 laufender Verwaltungstätigkeit auf 
 

278.934.371 €

306.316.816 €

287.103.479 € 

313.220.955 € 

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit auf 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Investitionstätigkeit auf 
 

15.634.036 €

62.950.621 €

13.677.506 €

57.661.985 €

 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
 der Finanzierungstätigkeit auf 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
 der Finanzierungstätigkeit auf 

25.956.630 €

7.021.879 €

27.297.545 €

7.368.570 €
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 
 2024 2025 
 25.956.630 € 26.888.565 €
festgesetzt. Hiervon entfallen 
- auf das Sonderkontingent Feuerwehrgebäude 
- auf den Kredit für die Grundschule Lösenbach 
- auf die übrigen teil- und unrentierlichen Maßnahmen 
- auf neu veranschlagte Kredite aus Vorjahren 
- auf rentierliche Maßnahmen 
 

5.653.742 €
2.500.000 €
3.455.917 €
4.600.213 €
9.746.758 €

7.376.517 €,
7.500.000 €,
3.298.515 €,

3.650 €,
8.709.883 €.
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§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 
 
 2024 2025 
 71.063.435 € 24.822.000 €
festgesetzt. Hiervon entfallen 
auf Maßnahmen zur Errichtung von Feuerwehrgebäuden 
und 
auf die Maßnahme Grundschule Lösenbach. 

30.500.000 €

20.600.000 €

20.700.000 €

0 €

 
Nicht in Anspruch genommene Verpflichtungen des ersten Haushaltsjahres gelten weiter bis zum Erlass der nächs-
ten Haushaltssatzung. *  
 
*(vorbehaltlich der Beschlussfassung des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes) 
 

§ 4 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 
 
 2024 2025 
 0 € 0 €
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des 
voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 28.853.317 € 35.221.522 €
 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
 
 2024 2025 
 150.000.000 € 150.000.000 €
 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt: 
 
 2024 2025 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betreibe 
 (Grundsteuer A) auf 
 
1.2 für die Grundstücke 
 (Grundsteuer B) auf 
 
2. Gewerbesteuer auf 

 
 
 

330 % 
 
 

766 % 
 

499 % 

 
 
 

330 %* 
 
 

766 %* 
 

499 % 
 
*Die aufgeführten Steuersätze für die Grundsteuer für 2025 haben nur deklaratorische Bedeutung, da die Steuer-
sätze mit separater Hebesatzsatzung festgesetzt werden. 
 

§ 7 
 
Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahr 2034 wieder hergestellt. Die dafür im 
Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltspla-
nes umzusetzen. 
 



 

89 

§ 8 
 
Die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) be-
zeichneten Planstellen sind beim Freiwerden in Plan-
stellen der nächstniedrigeren oder der besonders 
vermerkten Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzu-
wandeln. Die im Stellenplan als "künftig wegfallend" 
(kw) bezeichneten Planstellen sind mit dem Aus-
scheiden der Stelleninhaber oder zu den besonders 
vermerkten Ereignissen aufgehoben. Zur flexiblen 
Stellenbewirtschaftung können während des Haus-
haltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarif-
beschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit 
Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermäch-
tigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan für 
das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupas-
sen. 
 

§ 9 
 
Zur flexiblen Haushaltsführung werden folgende Be-
wirtschaftungsregelungen getroffen: 
 
Alle Aufwendungen und die hiermit verbundenen 
konsumtiven Auszahlungen eines Produkts werden 
zu einem Budget zusammengefasst. Auszahlungser-
mächtigungen für Instandhaltungsmaßnahmen eines 
Produktes, für die im Vorjahr Rückstellungen gebildet 
wurden, bilden ebenfalls ein Budget. Darüber hinaus 
werden die Aufwendungen sowie die Auszahlungser-
mächtigungen für Investitionen der Produktgruppe 
03.01 „Bereitstellung schulischer Einrichtungen“ zu 
einem Budget zusammengefasst. Zudem sind die 
Auszahlungsermächtigungen für Zinsen im Produkt 
16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ einseitig de-
ckungsfähig zugunsten der Ermächtigungen für Til-
gungen. Die Summe der Aufwendungen und Aus-
zahlungen ist verbindlich. 
 
Von den vorstehenden Budgetierungen ausgenom-
men sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters. 
Weiterhin ausgenommen sind die nicht zahlungs-
wirksamen Aufwendungen sowie die zahlungswirk-
samen Personalaufwendungen. 
 
Die Aufwendungen aus Abschreibungen auf Sachan-
lagen, Umlaufvermögen und immaterielle Vermö-
gensgegenstände sowie die Aufwendungen aus An-
lageabgängen werden produktübergreifend zu einem 
Budget zusammengefasst. 
 
Die Auflösungen von investiven Rechnungsabgren-
zungsposten, die zahlungswirksamen Personalauf-
wendungen, die Zuführungen zu Rückstellungen für 
Pensionen und Beihilfen, die Zuführungen zu Rück-
stellungen für Altersteilzeit sowie die Zuführungen zu 
Rückstellungen für Urlaub und Gleitzeit sind jeweils 
produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Er-
träge und Aufwendungen aus der internen Leistungs-
verrechnung bilden für jede Verrechnungsart jeweils 
produktübergreifend ein Budget. 
 
Auszahlungsermächtigungen für Investitionen sind 
dann gegenseitig deckungsfähig, wenn sie zu dem-
selben Auftrag gehören. Auszahlungsermächtigun-
gen für Investitionen können mit Ausnahme der Pro-
duktgruppe 03.01 „Bereitstellung schulischer Einrich-
tungen“ nicht zur Deckung von zahlungswirksamen 
Aufwendungen herangezogen werden.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf 
nur dann erfolgen, wenn und soweit beim deckungs-
pflichtigen Ansatz eine voraussichtliche Unterschrei-
tung eintritt. 
 
Weitere Deckungsmöglichkeiten sind über entspre-
chende Deckungsvermerke im Haushaltsplan ge-
kennzeichnet. 
 
Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Zweifelsfall 
die Durchführung der vorgenannten Regelungen im 
Detail zu bestimmen. Die rechtlichen Befugnisse des 
Stadtkämmerers bleiben im Übrigen unberührt. 
 

§ 10 
 
Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Nr. 1 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfa-
len gelten Auszahlungen bis zur Höhe von 2.000.000 
€. 
 
Als erheblich im Sinne des § 10 Absatz 1 der Kom-
munalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen gelten Änderungen bei Erträgen und Auf-
wendungen sowie bei Einzahlungen und Auszahlun-
gen von mehr als 200.000 € je Produktsachkonto 
bzw. je Investitionsmaßnahme. 
 
Lüdenscheid, 17.01.2024 Lüdenscheid, 17.01.2024 
Aufgestellt: Bestätigt: 
 
gez. Haarhaus gez. Wagemeyer 
 
 
Sven Haarhaus Sebastian Wagemeyer 
Beigeordneter  Bürgermeister 
Stadtkämmerer 
 
 
2. Bekanntmachung des Entwurfes der Haus-

haltssatzung 
 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung für 
die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist aufgestellt, be-
stätigt und dem Rat der Stadt Lüdenscheid am 
22.01.2024 gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 
2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, zuge-
leitet worden. Er wird hiermit öffentlich bekannt gege-
ben. 
 
Der Entwurf und seine Anlagen liegen gemäß § 80 
Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen während der Dauer des Beratungs-
verfahrens bis zur abschließenden Beschlussfas-
sung im Rat der Stadt Lüdenscheid am 15.04.2024 
zur Einsichtnahme im Fachdienst Finanzen, Steuern 
und Beteiligungen, Rathausplatz 2b (Telekomge-
bäude), Zimmer 262, während der Dienststunden 
(Montag – Donnerstag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr sowie 
13.30 Uhr – 16.00 Uhr, Freitag 8.30 Uhr – 12.00 Uhr) 
öffentlich aus. Der Entwurf der Haushaltssatzung und 
seine Anlagen stehen zudem im Internet unter der 
Notfall-Homepage www.rathaus-luedenscheid.de im 
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Bereich „Rat und Ausschüsse“ unter der Sitzung des 
Rates vom 22.01.2024 unter Downloads zur Verfü-
gung. 
 
Einwohner und Abgabepflichtige können gegen die-
sen Entwurf bis zum 15.02.2024 schriftlich oder zur 
Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Lüden-
scheid, Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteili-
gungen, Rathausplatz 2b, 58507 Lüdenscheid, Ein-
wendungen erheben. 
 
Lüdenscheid, 26.01.2024 
 
 
Der Bürgermeister 
Sebastian Wagemeyer 
 
 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung kann auch unter 
www.rathaus-luedenscheid.de in der Rubrik "Aktuel-
les“ unter „Öffentliche Zustellungen und Bekanntma-
chungen" eingesehen werden. 
 
 
 
 
 

 
 
E i n l a d u n g 
 
zur Sitzung des Rates der Stadt Menden (Sauer-
land) am Dienstag, 06.02.2024, um 17:00 Uhr, 
Ratssaal des Rathauses, Neumarkt 5, 
58706 Menden 
 
T a g e s o r d n u n g 
 
I. Öffentliche Sitzung 
 
1. Fragestunde für Einwohner 

 
2. A 46/ B 7n  

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen Bündnis 
90/Die Grünen, SPD, MENDENinnovativ, Die 
Linke und UmSo vom 30.10.2024 
 

3. Kanalnetzübertragung an den Ruhrverband 
- Ergänzung der Drucksache D-10/23/300 
 

4. Beteiligung der Stadtverwaltung Menden 
(Sauerland) an einer Menden-Onlinedatenbank 
 

5. IKEK - Sachstand - Maßnahmen 2024 
 

6. 4. Änderung des Bebauungsplans Nr. 29/II 
"Westliche Kernstadttangente - Südabschnitt" 
in Menden (Sauerland) 
- Beschluss über die Ergebnisse aus der 

frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
sowie der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB

 
- Beschluss über die Ergebnisse aus der 

Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 
2 BauGB 

- Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 
BauGB 

- Bekanntmachung des Bebauungsplans 
gem. § 10 Abs. 3 BauGB 
 

7. Erlass einer Ordnungsbehördlichen Verord-
nung über die Durchführung von Brauchtums-
feuern im Stadtgebiet Menden (Sauerland) 
 

8. Neufassung der Ordnungsbehördlichen Ver-
ordnung 
 

8.1. Ergänzungsdrucksache: Neufassung der Ord-
nungsbehördlichen Verordnung 
 

9. Personelle und organisatorische Anpassung 
der Abteilung 31 Feuerschutz und Rettungs-
dienst 
 

10. Neuschaffung einer Stelle für Personalmarke-
ting 
-RA-10/23/069 Aufnahme einer Stelle für Per-
sonalmarketing in den Stellenplan der Stadt 
Menden 

 
11. Bedarf an Übergangswohnraum 

 
12. Haushaltsangelegenheiten der Stadt Menden 

(Sauerland) 2024/2025 
 
12.1. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 

KomHVO NRW vom Haushalt 2023 nach 2024 
- Festlegung der Grundsätze für Ermächti-

gungsübertragungen 
 

12.2. Haushaltsführung IV. Quartal 
- Nichterhebliche über- und außerplanmä-

ßige Aufwendungen und Auszahlungen so-
wie investive Budgetverschiebungen 
 

12.3. Stellenplan 2024 
 

12.4. Haushalt 2024/2025 - Einbringung der Haus-
haltssatzung 2024/2025 der Stadt Menden 
(Sauerland) 
- Ergänzung der Drucksache D-10/23/373 - 1. 

Veränderungsliste 
 

12.5. Haushalt 2024/2025 - Beschluss der Haushalts-
satzung 2024/2025 der Stadt Menden (Sauer-
land) und des Haushaltssicherungskonzeptes 
- Ergänzung der Drucksachen D-10/23/373 

und D-10/23/373/1 
 

13. Mitteilungen und Anfragen 
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13.1. Verwaltungsgliederungsplan: Stabsstelle Stadt-
entwicklung und Stabsstelle Klima 

 
Menden, 26.01.2024 
 
 
gez. 
Dr. Roland Schröder 
(Bürgermeister) 
 
 
 
Diese Bekanntmachung wird auch auf der Internet-
seite der Stadt Menden (Sauerland) unter 
https://www.stadtverwaltung-menden.de/aktuellebe-
teili 
 
 
 
 
 

 
 

I. Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das 
 

Haushaltsjahr 2024/2025 - ENTWURF 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. 
NRW. S. 666), in der z. Z. geltenden Fassung, hat 
der Rat der Stadt Hemer mit Beschluss vom………… 
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
Ergebnis- und Finanzplan 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024/2025, 
der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehen-
den Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlun-
gen und zu leistenden Auszahlungen und notwendi-
gen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im 
Haushaltsjahr 2024 im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der 
Erträge auf 

 
121.022.940,00 Euro 

dem Gesamtbetrag der 
Aufwendungen auf 

 
134.080.964,00 Euro 

abzüglich globaler Minder-
aufwand von 1.984.300,00 Euro
somit auf 132.096.664,00 Euro 

 
im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstä-
tigkeit auf 

 
 
 

113.640.448,00 Euro 
dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstä-
tigkeit auf 

 
 
 

122.259.821,00 Euro 

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 
1.984.300,00 Euro EUR im Ergebnisplan) 
 
dem Gesamtbetrag der Einzah-
lungen aus Investitionstätigkeit 
der auf 12.184.200,00Euro
dem Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit 
der auf 25.566.800,00 Euro

 
dem Gesamtbetrag der Einzah-
lungen aus der Finanzierungstä-
tigkeit auf 13.382.600,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszah-
lungen aus der Finanzierungstä-
tigkeit auf  4.036.000,00 Euro
festgesetzt. 
 
Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnis-
plan gemäß § 75 Absatz 2Satz 4 GO NRW wird in den 
folgenden Teilplänen abgebildet: Teilergebnisplan 
0101 bis Teilergebnisplan 1402 
 
im Haushaltsjahr 2025 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge 
auf 132.549.464,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen auf 142.471.679,00 Euro
abzüglich globaler Minderauf-
wand von 2.040.300,00 Euro
somit auf 140.431.379,00 Euro

 
im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstä-
tigkeit auf 

 
 
 

124.501.044,00 Euro 
dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstä-
tigkeit auf 

 
 
 

129.794.551,00 Euro 
 
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 
2.040.300,00 Euro EUR im Ergebnisplan) 
 

dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit der 
auf 

 
 
 

9.247.000,00Euro 
dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit der 
auf 

 
 
 

27.740.000,00 Euro 
  
dem Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 
auf 

 
 
 

18.493.000,00 Euro 
dem Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus der 
Finanzierungstätigkeit 
auf 

 
 
 

3.843.000,00 Euro 
festgesetzt. 
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Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnis-
plan gemäß § 75 Absatz 2Satz 4 GO NRW wird in den 
folgenden Teilplänen abgebildet: Teilergebnisplan 
0101 bis Teilergebnisplan 1402 
 

§ 2 
Kredite 

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für 
Investitionen erforderlich ist, 
wird im Haushaltsjahr 2024 
auf 13.382.600,00 Euro 
und im Haushaltsjahr 2025 
auf 18.493.000,00 Euro 
festgesetzt. 

 
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigun-
gen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in 
künftigen Jahren erforderlich ist, 
wird im Haushaltsjahr 2024 
auf 36.784.000,00 Euro 
und im Haushaltsjahr 2025 
auf 10.435.000,00 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 4 Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage 
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage auf-
grund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im 
Ergebnisplan 
wird im Haushaltsjahr 2024 
auf 11.073.724,00 Euro 
 
und im Haushaltsjahr 2025 
auf 5.573.370,72 Euro 
 
und die Verringerung der allgemeinen Rücklage auf-
grund der voraussichtlichen Jahresergebnisse im 
Ergebnisplan wird auf 0,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Der Restfehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2025 in 
Höhe von 2.308.544,28 € wird auf das Haushalts-
jahr 2028 vorgetragen. 
 

§ 5 
Kassenkredite 

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssi-
cherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
für das Haushaltsjahr 2024 und für das Haushalts-
jahr 2025 auf jeweils 70.000.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 6 
Steuersätze 

 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für 
das Haushaltsjahr 2024 und für das Haushaltsjahr 
2025 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H. 

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 
auf  680 v. H. 

2. Gewerbesteuer auf 480 v. H. 

§ 7 
Stellenplan 

 
Die Rechtsfolgen der Vermerke „kw“ (künftig wegfal-
lend) und „ku“ (künftig umzuwandeln) werden wie 
folgt bestimmt: 
 
1. Soweit im Stellenplan Teil A: „Beamte“ die Ver-

merke „kw“ und „ku“ angebracht sind: Für jede 
freiwerdende von einem Vermerk betroffene 
Planstelle der Besoldungsgruppen wird der Weg-
fall bzw. die Umwandlung in eine Stelle der ange-
gebenen Besoldungsgruppe bestimmt. 

 
2. Soweit im Stellenplan Teil B: „Tariflich Beschäf-

tigte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht 
sind, dürfen freiwerdende Stellen der entspre-
chenden Gruppen nicht mehr besetzt werden 
bzw. sind freiwerdende Stellen dieser Gruppen in 
Stellen der angegebenen Gruppen umzuwan-
deln. 
 

§ 8 
Nachtragssatzung 

 
Die Haushaltsatzung ist unverzüglich durch eine 
Nachtratssatzung zu ändern, wenn sich zeigt, dass 
trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erhebli-
cher Jahresfehlbetrag oder ein erheblicher höherer 
Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushalt-
sausgleich nur durch eine Änderung der Haushalts-
satzung erreicht werden kann (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1 a 
und b) GO NRW. Als erheblich gilt ein Jahresfehlbe-
trag, bzw. eine Abweichung des Jahresfehlbetrages 
in Höhe von 3 % der Gesamtaufwendungen des Er-
gebnisplanes. 
 

§ 9 
Bildung von Budgets 

 
1. Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind ge-

mäß § 21 KomHVO Erträge und Einzahlungen 
sowie Aufwendungen und Auszahlungen zu Bud-
gets (ohne Investitionsauszahlungen) verbunden 
worden. Die Budgetbildung erfolgt in einem zwei-
stufigen System: 
 In der ersten Stufe sind auf Produktebene 

grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen 
gegenseitig deckungsfähig. 

 Sofern eine Mitteldeckung auf Produktebene 
nicht mehr gegeben ist, tritt die Deckungsfä-
higkeit auf Ebene der definierten Bewirt-
schaftungsbudgets in Kraft, wobei diese aus 
Steuerungsgründen nicht immer mit der Fach-
bereichs- bzw. Fachdienstebene identisch ist, 
sondern noch weiter untergliedert sein kann. 
Eine Übersicht der gebildeten Bewirtschaf-
tungsbudgets ist im Haushaltsplan darge-
stellt. 
Besonderheiten: Aufwendungen für Perso-
nal, Abschreibungen, interne Leistungsbe-
ziehungen und Aufwendungen für den Er-
satz von Festwerten sind jeweils untereinan-
der produktübergreifend auf der Ebene der 
Bewirtschaftungsbudgets (Einzelfallbezogen 
auch Bewirtschaftungsbudget übergreifend) 
deckungsfähig.
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Grundsätzlich gilt ein Deckungsverbot ge-
genüber anderen Aufwandspositionen. Der 
Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Einzelfall 
Ausnahmen zu genehmigen. 
 

2. Die Summe der Erträge und Einzahlungen sowie 
die Summe der Aufwendungen und Auszahlun-
gen sind grundsätzlich verbindlich. Nach § 21 
Abs. 2 KomHVO wird bestimmt, dass unabweis-
bare Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlun-
gen innerhalb der gebildeten Budgets durch 
Mehrerträge oder Mehreinzahlungen gedeckt 
werden können. Sie gelten nicht als über bzw. au-
ßerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlun-
gen (siehe § 10). 
 

3. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu ei-
ner Minderung des Saldos der Ein- und Auszah-
lungen aus laufender Verwaltungstätigkeit füh-
ren. 
 

§ 10 
Unerhebliche über- und außerplanmäßige Auf-

wendungen und Auszahlungen 
 
Unerheblich sind über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW), 
wenn 

a) sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflich-
tung beruhen, 

b) sie interne Leistungsbeziehungen betreffen, 
c) sie im Einzelfall 10.000 € nicht übersteigen oder 
d) sie bei über- und außerplanmäßigen Investiti-

onsauszahlungen 100.000 € nicht überschrei-
ten. 

 
Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Auf-
wendungen und Auszahlungen werden dem Rat 
halbjährlich bekannt gegeben. 
 
Soweit erhebliche über- und außerplanmäßige Auf-
wendungen und Auszahlungen geleistet werden sol-
len, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Ra-
tes. 
 

II. Übereinstimmungsbestätigung: 
Es wird bestätigt, dass der Wortlaut der vorstehen-
den Haushaltssatzung mit dem Ratsbeschluss vom 
23.01.2024 des Rates der Stadt Hemer überein-
stimmt und dass nach § 2 Absatz 1 und 2 der Verord-
nung über die öffentliche Bekanntmachung von kom-
munalem Ortsrecht (Bekanntmachungsverordnung – 
BekanntmVO) vom 26. August 1999 in der z. Z. gel-
tenden Fassung verfahren worden ist. 
 

III. Bekanntmachung 
Entwurf der Haushaltssatzung 

Haushaltsjahr 2024/2025 
 
Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2024/2025 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Haushaltsplan wird zur Einsichtnahme ab dem 
01.02.2024 für die Dauer des Beratungsverfahrens 
wie folgt verfügbar gehalten: 

vom 01.02.2024 bis voraussichtlich 15.04.2024 
 
Montag – Donnerstag 
von 8:30-12:30 und 14:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag von 8:30-12:30. 
Ausgenommen Feier- und Schließtage. 
 
Darüber hinaus kann der vorstehende Entwurf der 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haus-
haltsjahr 2024/2025 ebenfalls auf der Homepage der 
Stadt Hemer eingesehen werden. 
 
Gegen diesen Entwurf können Einwohner oder Ab-
gabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
nach Beginn der Auslegung, also bis zum 
15.02.2024, Einwendungen erheben. Die Einwen-
dungen sind schriftlich an den Bürgermeister der 
Stadt Hemer, Hademareplatz 44, 58675 Hemer, zu 
richten. Sie können auch – während der allgemeinen 
Öffnungszeiten – mündlich zu Protokoll erhoben wer-
den, und zwar im Zimmer 415 des Verwaltungsge-
bäudes Hademareplatz 44, 58675 Hemer. Über Ein-
wendungen beschließt der Rat der Stadt Hemer in öf-
fentlicher Sitzung. 
 
Hemer, 24. Januar 2024 
 
 
gez. 
Christian Schweitzer 
Der Bürgermeister 
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Amtliche 
Bekanntmachung 
_________________________________________ 

Stadt Hemer • Hademareplatz 44 • 58675 Hemer 
 
Hiermit werden die am 07.11.2023 von der Mitglie-
derversammlung der Jagdgenossenschaft „Deilingh-
ofen“ beschlossene Satzung und die vom Märki-
schen Kreis als Untere Jagdbehörde am 14.12.2023 
gemäß § 7 Abs. 2 des Landesjagdgesetzes (LJG 
NRW) erteilte Genehmigung öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Satzung für die Jagdgenossenschaft „Deilingh-
ofen“ sowie die Genehmigung der Unteren Jagdbe-
hörde liegen gemäß § 7 Abs. 2 LJG NRW i. V. m. § 
16 Abs. 1 der Satzung der Jagdgenossenschaft 
„Deilinghofen“ in der Zeit vom 
 

01.02.2024 bis einschließlich 15.02.2024 
 
Während der Dienststunden im Rathaus der Stadt 
Hemer, Hademareplatz 44, 7. Etage im Flur vor Zim-
mer 702 zu jedermanns Einsichtnahme öffentlich 
aus. 
 
Dienststunden: 
Montags bis Donnerstags 
von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Freitags von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Hemer, den 26.01.2024 
 
 
Stadt Hemer 
Der Bürgermeister 
 
gez. 
Christian Schweitzer 
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